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I. Ziele und Aufgaben 

§ 167 Abs. 2 SGB IX verpflichtet den Arbeitgeber zur Durchführung eines Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements: 

§ 167 SGB IX - Prävention 

CO 
(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wie-
derholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne 
des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, 
mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfä-
higkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeits-
unfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungs-
management). Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die be-
troffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten 
hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Be-
tracht, werden vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehin-
derten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erfor-
derlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 
Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbe-
hinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. 
Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflich-
tungen erfüllt. 
(3) — 

Durch frühzeitiges Handeln bei der Erkennung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
von Bediensteten sowie die Einleitung präventiver und rehabilitativer Maßnahmen sollen 
folgende Ziele erreicht werden: 

- Überwindung der Arbeitsunfähigkeit, 

- Vorbeugung vor erneuter Arbeitsunfähigkeit, 

- Erhalt des Arbeitsplatzes/Vermeidung von Dienstunfähigkeit. 

Ein erfolgreiches Betriebliches Eingliederungsmanagement liegt im Interesse sowohl des 
Dienstherrn als auch der Bediensteten. Dabei umfasst das Betriebliche Eingliederungs-
management alle Maßnahmen, die diesen Zielen dienen. Es kann bei Bedarf Maßnahmen 
der Prävention (z. B. Vermeidung von arbeitsbedingten, gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen und Belastungsrisiken) und auch der Rehabilitation (Suche nach geeigneten Ein-
satzmöglichkeiten und Tätigkeitsbereichen) umfassen. 
Es ist immer dann durchzuführen, wenn ein Bediensteter/eine Bedienstete innerhalb ei-
nes Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist 
(siehe auch Ziff. 3.2 der Bayerischen lnklusionsrichtlinien). Dies gilt unabhängig von der 
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Person, einer festgestellten Schwerbehinderung oder Gleichstellung für alle Bedienste-
ten. 
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement nach § 167 Abs. 2 SGB IX ist nicht isoliert, 
sondern im Kontext mit und als Ergänzung zu bereits bestehenden Regelungen, etwa in 
den Beamtengesetzen (Fürsorgegedanke) oder im Arbeits- und Tarifrecht, zu sehen. 

II. Die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements bei Lehrkräf-
ten an staatlichen Schulen 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement soll für die Lehrkräfte an den staatlichen 
Schulen (darunter sind in diesem Zusammenhang Lehrerinnen und Lehrer, Fachlehrerin-
nen und Fachlehrer sowie Förderlehrerinnen und Förderlehrer zu verstehen) wie folgt 
durchgeführt werden: 

1. Feststellung der Voraussetzungen für das Betriebliche Eingliederungsma-
nagement 

Die Voraussetzungen für das Betriebliche Eingliederungsmanagement sind gegeben, 
wenn eine Lehrkraft innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen 
oder auch in der Summe wiederholt arbeitsunfähig ist. Abzustellen ist dabei nicht auf 
das Schuljahr oder das Kalenderjahr, sondern auf individuelle Jahreszeiträume. Dazu 
sind die Daten über Arbeitsunfähigkeitszeiten aller Lehrkräfte der Schule zu erfassen 
und regelmäßig auszuwerten. 
Diese Aufgabe wird durch die Schulleitungen wahrgenommen. Dazu sind zumindest 
vierteljährlich die Lehrkräfte zu ermitteln, die in den vergangenen zwölf Monaten mehr 
als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Dieser Zeitraum ist z.B. bei einer Fünf-Tage-
Woche ab 30 Arbeitstagen erreicht, bei einer 3 Tage-Woche ab 18 Arbeitstagen (3/5 
von 30 Arbeitstagen sind 18 Arbeitstage). 
Aus Gründen des Datenschutzes soll hierbei kein automatisiertes Verfahren einge-
setzt werden, sondern die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit sind in Papierform zu erfas-
sen; Daten, die älter als 15 Monate sind, sind zu vernichten. 

2. Initiative durch die Schulleitung 

Die Initiative für die Einleitung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements nach 
§ 167 Abs. 2 SGB IX geht an den Schulen von der Schulleitung aus. Die Initiative kann 
und soll bereits dann ergriffen werden, wenn die Arbeitsunfähigkeit der betroffenen 
Lehrkraft über den 6—Wochen—Zeitraum hinaus andauert und sie noch nicht wieder an 
die Schule zurückgekehrt ist, jedenfalls aber unverzüglich nach Rückkehr der Lehrkraft 
an die Schule. 

Die Lehrkraft ist von der Schulleitung auf die beabsichtigte Durchführung des Betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements hinzuweisen (vgl. Anlage 2). Hierbei ist über das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement, dessen Grund und Zielsetzung, die Art und 
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den Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten und die mögliche Teil-
nahme weiterer Personen (vgl. hierzu Ziff. 11.5.1) zu informieren. Von besonderer Be-
deutung bei der erstmaligen Kontaktaufnahme ist, der Lehrkraft eine positive Aufmerk-
samkeit zu signalisieren und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, denn die Durch-
führung und somit ein möglicher Erfolg des betrieblichen Eingliederungsmanagements 
hängt entscheidend von der Zustimmung der Lehrkraft ab. Zur Information der Inte-
ressenvertretungen wird auf Ziff. 11.7 verwiesen. 

Ist die Lehrkraft schwerbehindert oder gleichgestellt im Sinne von § 2 Abs. 3 SGB IX, 
wird die zuständige Schwerbehindertenvertretung über die in der Summe sechswö-
chige krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit und über das Angebot zur Durchführung 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements informiert (z.B. durch einen Abdruck 
des Anschreibens an die Lehrkraft); auf Ziff. 11.7 des Leitfadens wird hingewiesen. 

Eine Information weiterer Personen erfolgt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

3. Angebot eines Erstgesprächs 

In diesem frühen Stadium empfiehlt es sich auch, die Lehrkraft auf die Möglichkeit 
eines dem BEM-Gespräch vorgeschaltetem sog. „Erstgesprächs" hinzuweisen. 
In einem solchen Erstgespräch kann sich die Lehrkraft mit einer von ihr gewählten 
Person ihres Vertrauens, die unbedingt Kenntnisse über das BEM-Verfahren haben 
muss, austauschen und wichtige Aspekte (vgl. Ziff. 11.5.2) bereits im Vorfeld des BEM-
Gesprächs klären. Als Gesprächspartner kommen alle Personen in Betracht, die auch 
am BEM-Gespräch beteiligt sein können (vgl. dazu Ziff. 11.5.1). Eine Teilnahme der 
Schulleiterin oder des Schulleiters ist möglich, aber nicht notwendig. 

Im Rahmen des Erstgesprächs wird insbesondere auch geklärt, ob das BEM-Ge-
spräch durchgeführt werden soll oder nicht; die Lehrkraft erklärt dazu dann ihr Einver-
ständnis bzw. ihre Ablehnung des BEM (vgl. Ziff. 11.4). 

Im Rahmen des Erstgesprächs werden keine Daten dokumentiert. 

4. Einverständnis bzw. Ablehnung der Lehrkraft zur Durchführung des BEM 

Das Einverständnis der betroffenen Lehrkraft oder ihre Ablehnung ist vor dem Beginn 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements einzuholen (vgl. Anlage 2, 5 und 6). 
Hierbei erklärt die Lehrkraft ggf. auch ihre Zustimmung zur Teilnahme weiterer Perso-
nen. 
Das Einverständnis oder die Ablehnung sowie die Teilnahme weiterer Personen am 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement sind schriftlich zu dokumentieren, die Un-
terschrift der Lehrkraft ist einzuholen. Die Lehrkraft ist frei hinsichtlich der Erklärung 
des Einverständnisses und kann ihr Einverständnis zu jedem Zeitpunkt des Verfah-
rens mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Eine Ablehnung hat keine dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen. 
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Sofern die Lehrkraft ihr Einverständnis verweigert bzw. widerruft, kann das Betriebli-
che Eingliederungsmanagement nicht begonnen bzw. fortgesetzt werden. Unabhän-
gig davon ist zu prüfen, ob und ggf. welche sonstigen Maßnahmen nach beamten-
rechtlichen oder arbeitsrechtlichen Grundsätzen (Fürsorgegedanke) zu ergreifen sind. 

5. Ablauf des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

Hierzu wird auf das als Anlage 1 beigefügte Ablaufschema verwiesen. 

Zunächst ist die betroffene Lehrkraft schriftlich über das Betriebliche Eingliederungs-
management zu informieren. Sie ist um Äußerung zu bitten, ob das Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement durchgeführt werden soll und welche Personen ggf. Ge-
sprächsteilnehmer sein sollen (vgl. Anlagen 2, 5 und 6) 

Bei Einverständnis der Lehrkraft ist im Rahmen eines bzw. mehrerer Gespräche wie 
folgt weiter zu verfahren: 

5.1 Teilnehmer 

Gesprächsteilnehmer sind immer die betroffene Lehrkraft und die Schulleiterin oder 
der Schulleiter; ggf. kann auf Wunsch der Lehrkraft oder der Schulleiterin oder des 
Schulleiters auch das zuständige Mitglied der erweiterten Schulleitung zugezogen 
werden; bei Lehrkräften an Grund- und Mittelschulen ist auch ein Vertreter des Schul-
amts zu beteiligen. 
Eventuelle weitere Teilnehmer können vorab in Absprache zwischen der Schulleitung 
(bei Grund- und Mittelschulen auch dem Schulamt) und der Lehrkraft festgelegt wer-
den. Hierzu können z.B. folgende Personen in Betracht kommen: 

• ein Mitglied der Personalvertretung 

• die zuständige Vertrauensperson der Schwerbehinderten, 

• die bzw. der lnklusionsbeauftragte des Arbeitgebers nach § 181 SGB IX (bis 
31.12.2017 „Beauftragter des Arbeitgebers") 

• die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner in Gleichstellungsfragen. 

Insbesondere bei schwierigeren Fallkonstellationen (z.B. Abklärung der Finanzierung 
von Hilfsmitteln) und immer, sobald personalrechtliche Maßnahmen in Betracht kom-
men (z.B. Wiedereingliederung), kann auch ein weiteres Gespräch notwendig werden; 
ggf. ist auch ein Vertreter der personalverwaltenden Stelle (also der zuständigen Re-
gierung, des Bayerischen Landesamts für Schule oder des Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus) zu informieren. 

Der Zusammenschluss der Teilnehmer zu einem Integrationsteam ist möglich, aber 
nicht zwingend. Die Absprache zwischen Schulleitung und Lehrkraft über die perso- 
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neue Zusammensetzung der Teilnehmer hat immer Vorrang. Die Teilnehmer am Be-
trieblichen Eingliederungsmanagement können sich nur mit Zustimmung von Schul-
leitung und Lehrkraft vertreten lassen. 

Wenn dies zielführend erscheint, sollen mit Zustimmung der Lehrkraft auch externe 
Stellen, etwa Vertreter der gemeinsamen örtlichen Servicestelle der Rehabilitations-
träger gern. § 22 ff. SGB IX, der Krankenkasse, des Rentenversicherungsträgers, des 
Unfallversicherungsträgers oder des lnklusionsamts, einbezogen werden. Dabei ist 
die Verpflichtung dieser Stellen zur Verschwiegenheit sicher zu stellen. 

Im Einvernehmen zwischen der Schulleitung und der Lehrkraft kommen auch andere 
Personen als die oben genannten in Betracht, die von beiden Seiten vorgeschlagen 
werden können. 

5.2 Erfassen der Ausgangssituation 

Das erste vertrauensvolle Gespräch mit der Lehrkraft sollte vor allem dazu dienen, die 
Ursachen für die Fehlzeiten (private/ betriebliche/ gesundheitliche) und die Auswirkun-
gen der Arbeitsunfähigkeit festzustellen, um ggf. den Zusammenhang mit den Arbeits-
bedingungen zu erkennen (Situationsanalyse). Sofern diese Aspekte in einem Erstge-
spräch erörtert wurden, werden diese an dieser Stelle von demjenigen dargestellt, der 
das Erstgespräch mit der Lehrkraft geführt hat, falls sich diese nicht selbst dazu in der 
Lage fühlt. 

Mögliche Fragestellungen hierbei sind: 
• Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der beruflichen Tätig-

keit (z. B. Arbeitsbelastung, Betriebsklima, Schwierigkeiten mit Vorgesetzten und 
/oder Kollegen, Arbeitsbedingungen)? 

• Welche Einschränkungen liegen durch die Erkrankung vor? 
• Sind bereits medizinische Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt worden oder 

geplant? 

• Welche Qualifikationen und Stärken hat die/der Mitarbeiter/in? 
• Welche Ziele und Vorstellungen hat die betroffene Person selbst? 

5.3 Mögliche Maßnahmen 

Darüber hinaus sind in vertrauensvollen und offenen Gesprächen mögliche Lösungs-
ansätze und Perspektiven zu entwickeln, etwa: 
• Möglichkeiten der medizinischen Rehabilitation ausschöpfen, 
• Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung 
• Verbesserung der technischen/ergonomischen Ausstattung des Arbeitsplatzes; zu-

sätzliche Hilfsmittel, 
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• Verringerung der Arbeitsbelastungen (organisatorische Veränderungen, Informati-
onen über Möglichkeiten zur Verringerung der Arbeitszeit, technische Verbesse-
rungen), 

• Arbeitsversuch, stufenweise Wiedereingliederung 
• Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen. 

5.4 Vereinbaren von konkreten Maßnahmen und deren Umsetzung 

Soweit Maßnahmen den Zielen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements die-
nen können, sind diese mit der Lehrkraft konkret und schriftlich zu vereinbaren und 
fair und konstruktiv umzusetzen. 
Personalrechtlich relevante Maßnahmen sind immer vorab mit der personalverwalten-
den Stelle (Regierung, Bayerisches Landesamt für Schule oder Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus) abzustimmen. 

Die Wirkung der Maßnahmen ist zu überprüfen und soweit dies im weiteren Verlauf 
notwendig wird, sind Korrekturen vorzunehmen. 

5.5 Dokumentation 

In die Personalakte aufgenommen wird 

• das Angebot, ein Betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen, 

• das Einverständnis bzw. die Ablehnung der Lehrkraft und 

• ggf. die Maßnahmen, die aufgrund des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
erfolgten, soweit es sich hierbei wie in den meisten Fällen um Personalaktendaten 
im Sinne des § 50 Satz 2 BeamtenStG handelt (die Unterlagen also in einem un-
mittelbaren inneren Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis stehen) 

Jede weitere Dokumentation setzt die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Lehr-
kraft voraus; sie ist darauf hinzuweisen, dass diese Dokumentation anschließend 
zwingend in die Personalakte aufzunehmen ist, soweit es sich hierbei wie in den meis-
ten Fällen um Personalaktendaten im Sinne des § 50 Satz 2 BeamtenStG (s.o.) han-
delt. Soweit es sich bei der anfallenden Dokumentation ausnahmsweise nicht um Per-
sonalaktendaten handelt, wird diese in einer vor unberechtigtem Zugriff besonders zu 
schützenden und in jedem Fall an der Schule verbleibenden Sachakte geführt, die 
zeitnah nach Beendigung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements zu vernich-
ten ist. 

Dokumente, die Personalaktendaten im Sinne des § 50 Satz 2 BeamtenStG darstel-
len, werden der personalverwaltenden Stelle (Regierung, Bayerisches Landesamt für 
Schule bzw. Staatsministerium für Unterricht und Kultus) zugeleitet; dabei ist auf dem 
Umschlag der Hinweis „vertrauliche Personalsache" anzubringen. 
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Soweit im Personalakt persönliche Daten der Lehrkraft - insbesondere medizinischer 
Art - enthalten sind, sind diese verschlossen zum Personalakt der Lehrkraft zu nehmen 
(bei beamteten Bediensteten ist Art. 67 Abs. 2 Satz 3 BayBG analog anzuwenden, bei 
Arbeitnehmern / Arbeitnehmerinnen ist entsprechend zu verfahren). Die Lehrkraft er-
hält eine Kopie der Unterlagen, die zum Personalakt genommen werden; deren Aus-
händigung ist ebenfalls zu dokumentieren und zum Personalakt zu nehmen. 

Die Entfernung der Unterlagen aus dem Personalakt erfolgt nach Art. 109 Abs. 1, 
110 Abs. 2 BayBG. Danach sind Unterlagen über Erkrankungen fünf Jahre aufzube-
wahren. Unterlagen, aus denen die Art der Erkrankung ersichtlich ist, sind unverzüg-
lich zurückzugeben oder zu vernichten, wenn sie für den Zweck, zu dem sie vorge-
legt worden sind, nicht mehr benötigt werden. Darüber hinaus hat die Lehrkraft nach 
zwei Jahren einen Anspruch auf die Entfernung von solchen Unterlagen aus der Per-
sonalakte, die ihr nachteilig werden können. Eine Dokumentation, die sich als unbe-
gründet oder falsch erwiesen hat, ist mit Zustimmung der Lehrkraft unverzüglich aus 
der Personalakte zu entfernen und zu vernichten. 

6. Ende des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist abgeschlossen, wenn die oben unter 
„I. Ziele und Aufgaben" genannten Ziele erreicht wurden bzw. nach einem oder meh-
reren Gesprächen festgestellt werden muss, dass sie sich nicht erreichen lassen. 
Auch dies ist einvernehmlich mit der Lehrkraft festzustellen und in der unter Ziff. 11.5.5 
geschilderten Weise zu dokumentieren. 

Das Scheitern schließt ein erneutes Betriebliches Eingliederungsmanagement, sofern 
die genannten Voraussetzungen erneut erfüllt sind, nicht aus. In jedem Fall ist dann 
aber zu prüfen, ob alternative oder weiter gehende Maßnahmen auf beamtenrechtli-
cher bzw. arbeitsrechtlicher Grundlage in Betracht kommen. 

Ggf. kommt auch, sofern die Voraussetzungen erneut erfüllt sind, nach einem ange-
messenen Zeitraum (z.B. 1 Jahr) ein erneutes Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment in Betracht. In jedem Fall sollte es vor dem Ergreifen weitergehender Maßnah-
men auf beamtenrechtlicher bzw. arbeitsrechtlicher Grundlage durchgeführt werden. 

7. Kontrollaufgaben der Interessensvertretungen (Personalvertretung und 
Schwerbehindertenvertretung) 

Die Personalvertretung und bei schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen 
i.S.v. § 2 Abs. 3 SGB IX die Schwerbehindertenvertretung (Interessenvertretungen) 
haben gemäß § 167 Abs. 2 Satz 7 SGB IX und § 176 Satz 2 bzw. § 178 Abs. 1 Satz 2 
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Nr. 1 SGB IX darüber zu wachen, dass der Arbeitgeber seine Pflicht zur Durchführung 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements erfüllt. 
Zur Erfüllung dieser Aufgabe stehen der Personalvertretung die Befugnisse nach dem 
Personalvertretungsgesetz, der Schwerbehindertenvertretung diejenigen nach 
§ 178 Abs. 2 SGB IX zu. 

Einem vom Personalrat bestimmten Mitglied und im Verhinderungsfall dessen Ver-
tretung ist dabei regelmäßig, im Turnus gern. Ziff. 11.1, eine Namensliste der Beschäf-
tigten, denen ein Betriebliches Eingliederungsmanagement gemäß § 167 Abs. 2 Satz 
1 SGB IX anzubieten ist, unter Angabe der Organisationseinheiten zur Verfügung zu 
stellen. Die Namensliste enthält die Mitteilung, dass die dort genannten Beschäftig-
ten im maßgeblichen Jahreszeitraum länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren; 
sie darf jedoch keine Angaben über Art und Dauer der Erkrankung enthalten. 

Das vom Personalrat für den Erhalt der Namensliste bestimmte Mitglied und im Ver-
hinderungsfall dessen Vertretung ist zusätzlich über den Erstkontakt bzw. das Ange-
bot eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements zu informieren. 

Das betreffende Personalratsmitglied darf — dem Rechtsgedanken aus Art. 10 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BayPVG und Art. 69 Abs. 2 Satz 6 BayPVG folgend — die ihm durch Ein-
sichtnahme bekannt gewordenen Tatsachen den übrigen Personalratsmitgliedern 
nicht offenbaren. Es kann jedoch, soweit dies zur Wahrnehmung der Überwachungs-
aufgabe erforderlich ist, die durch Einsichtnahme gewonnenen Erkenntnisse in Form 
von Schlussfolgerungen in die Beratung des Personalrats einbringen. Ist dem betref-
fenden Personalratsmitglied hiernach ersichtlich, dass Beschäftigten im Sinne von § 
167 Abs. 2 Satz 1 SGB IX kein BEM angeboten wurde, kann der Personalrat die 
Dienststelle zu den erforderlichen Maßnahmen auffordern. Die Einsichtnahme in die 
Namensliste bzw. in die Anschreiben an die betroffenen Beschäftigten benötigt das 
Personalratsplenum dafür nicht. 

Der Personalrat hat wegen der Vertraulichkeit und Sensibilität der betreffenden Da-
ten sein Augenmerk besonders auf die Auswahl des betreffenden Personal-ratsmit-
glieds zu legen. Auch die bzw. der Personalratsvorsitzende kann hier in Betracht 
kommen. 

Der Schwerbehindertenvertretung ist eine entsprechende Namensliste der 
schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Menschen, denen ein Betriebli-
ches Eingliederungsmanagement gemäß § 167 Abs. 2 Satz 1 SGB IX anzubieten ist, 
zur Verfügung zu stellen. 
Sie ist bei schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Menschen zusätzlich 
über den Erstkontakt bzw. das Angebot eines Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments zu informieren. 

Die Namenslisten sowie die Informationen über erfolgte Erstkontakte mit den Be-
troffenen (insbesondere Abdrucke der Anschreiben) dürfen seitens des vom Perso-
nalrat bestimmten Mitglieds bzw. der Schwerbehindertenvertretung nur so lange (zu-
griffssicher) aufbewahrt werden, wie es zur Erfüllung der Überwachungsaufgaben 
nach § 167 Abs. 2 Satz 7 und § 176 Satz 2 bzw. § 178 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB IX 
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